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Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen

am

Samstag, 17.01.2009

Im Nördlinger Hallenbad

(Gerhart-Hauptmann-Straße 3, 86720 Nördlingen)

Einlass   -   7:30 Uhr

Einschwimmen   -   7:30 Uhr bis 8:50 Uhr

Beginn   -   9:00 Uhr

(((
Wertungen

Jahrgang 1999 – 1992 (jahrgangsweise) 

Jahrgang 1991 – 1990 (Junioren)

Jahrgang 1989 – älter (offen)

Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen

Wettkampffolge

1. Abschnitt:
Beginn 9.00 Uhr
	Wettkampf-

Nr.
	Disziplin
	Vorlauf/Endlauf

	01
	100 Brust – weiblich
	Endläufe

	02
	100 Brust – männlich 
	Endläufe

	03
	50 Freistil – weiblich
	Endläufe

	04
	50 Freistil – männlich
	Endläufe

	05
	100 Lagen – weiblich
	Endläufe

	06
	100 Lagen – männlich
	Endläufe

	10 Minuten Pause

	07
	100 Schmetterling – weiblich
	Endläufe

	08
	100 Schmetterling – männlich
	Endläufe

	09
	50 Rücken – weiblich
	Endläufe

	10
	50 Rücken – männlich
	Endläufe


2. Abschnitt:
Beginn: 45 Minuten nach Ende des 1. Abschnitt

	Wettkampf-

Nr.
	Disziplin
	Vorlauf/Endlauf

	11
	100 Rücken – weiblich
	Endläufe

	12
	100 Rücken – männlich
	Endläufe

	13
	50 Schmetterling – weiblich
	Endläufe

	14
	50 Schmetterling – männlich 
	Endläufe

	10 Minuten Pause

	15
	50 Brust – weiblich
	Endläufe

	16
	50 Brust – männlich 
	Endläufe

	17
	100 Freistil – weiblich
	Endläufe

	18
	100 Freistil - männlich
	Endläufe


Allgemeine Bestimmungen

1. Die Wettkämpfe sind offen für alle Vereine des DSV und der FINA. Es gelten die Bestimmungen der WB, der Rechtsordnung und die Antidopingbestimmungen des DSV. Die Veranstaltung wurde vom BSV genehmigt. 

2. Die Meldungen sind vollständig in Blockschrift oder Maschine auf Meldeliste (DSV-Form 102) mit Bestzeitangabe und Registriernummer des Schwimmers abzugeben. Den Meldungen ist ein amtlicher Meldebogen (DSV-101) beizufügen. Meldungen auf 3,5“Disketten oder per E-Mail (DSV-Format 5) sind erwünscht. Durch die Abgabe der Meldungen bestätigt jeder Verein die Wettkampffähigkeit seiner Schwimmer(innen) im Sinne des § 7 der WB des DSV, sowie dass alle gemeldeten Schwimmer beim DSV registriert sind und die nach WB § 15 Abs.2 vorgeschriebene Jahreslizenz bezahlt wurde. Die Lizenzgebühr ist erst für Schwimmer ab dem 10. Lebensjahr erforderlich. Entscheidend ist das Kalenderjahr, in dem der Schwimmer das vorgeschriebene Lebensjahr erreicht. Diese Regelung gilt nur für deutsche Vereine.

3. Meldeanschrift:
Jörg Bernecker   

Nördlinger Straße 40
                                           
86655 Harburg
                                        
Tel. : 09080/4616
   
E-Mail: ute_und_joerg_bernecker@arcor.de

4. Meldeschluss:  Mittwoch, 07. Januar 2009 um 22:00 Uhr unter der obigen Meldeanschrift. Ein Meldeergebnis wird den Vereinen auf dem Meldeweg umgehend zugesandt und im Internet unter www.sg-sn06.de veröffentlicht. Vereine die ein Protokoll in Papierform wünschen, müssen dies ausdrücklich mit der Meldung angeben. Das Protokoll wird als PDF und als DSV-Datei im Internet (Link siehe oben) zum Herunterladen bereitgestellt. Bei Wunsch einer Nachsendung von Urkunden und Medaillen etc. ist ein adressierter und ausreichend frankierter Freiumschlag zu hinterlegen. Die maximale Anzahl an Meldungen ist auf 800 begrenzt. Sollte diese Obergrenze erreicht werden, entscheidet der Zeitpunkt des Meldeeingangs.

5. Das Meldegeld beträgt 3,50 € pro Start. 

Das Meldegeld ist der Meldung in Form eines Verrechnungsschecks beizulegen und bis spätestens Wettkampfbeginn zu begleichen. 

Für Meldungen, die nicht auf elektronischen Weg abgegeben werden, d.h. weder E-Mail-Meldung oder Disketten-Meldung im DSV-Format 5, erhöht sich das Meldegeld um 0,50 € je Meldung!

Das Meldegeld kann vorab auf folgendes Konto überwiesen werden:


Schwimmverein Nördlingen
              Raiffeisen-Volksbank Ries 
              Kto.Nr.
3217566
/ BLZ    72069329
              
6. Die Meldung erfolgt jahrangsweise. Die Läufe werden – ohne Rücksicht auf die Jahrgänge – entsprechend den angegebenen Bestzeiten laut Meldelisten gesetzt. 
7. Kampfrichter:
Die meldenden Vereine werden gebeten, geprüfte Kampfrichter nach folgendem Schlüssel abzustellen:

              Ab 10 Meldungen
1 Kampfrichter
              Ab 30 Meldungen
2 Kampfrichter
              Ab 60 Meldungen
3 Kampfrichter

Das Kampfgericht wird im Meldeergebnis verbindlich festgelegt.


8. Bei allen Strecken wird nach der Einstartregel gestartet

9. Die Wettkampfbahn ist 25m lang. Das Becken hat 4 Bahnen und die Startbahnen werden durch 3 wellenbrechende Leinen abgetrennt. Die Wassertiefe beträgt 1,20 bis 1,80 m. Die Wassertemperatur beträgt ca. 27° Celsius. Die Zeitmessung erfolgt durch Handzeitnahme.

10.  Auszeichnungen & Preisgeld
Medaillen für die Plätze 1-3
Urkunden für die Plätze 1-8

11. Quartierwünsche: Informationen und Hilfe vermittelt die Tourist-Information Nördlingen (Marktplatz 2, 86720 Nördlingen, E-Mail: tourist-information@noerdlingen.de)

12. Sonstiges:
· Der Veranstalter behält sich eine Änderung der Anfangszeiten des Wettkampfes vor.

· Während der Veranstaltung bieten wir Kaffe & Kuchen, sowie Getränke und warme Mahlzeiten an.

· Während der Veranstaltung gilt die Badeordnung des Nördlinger Hallenbades.

· Die Schwimmhalle darf nur in Bade- oder Trainingsbekleidung betreten werden.

-      Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen oder Diebstählen.

Über zahlreiche Teilnehmer und Meldungen zu unserem WCG-Schwimmen würden wir uns sehr freuen und hoffen, Euch am 17.Januar 2009 im Nördlinger Hallenbad begrüßen zu dürfen.

Mit sportlichen Grüßen, 

Schwimmverein Nördlingen

gez.

Martin Fürleger

Sportliche Leitung

